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7126 
Zweites Gesetz 

zur Änderung des Gesetzes 
über die Einführung einer gemeinschaftlichen 

Klassenlotterie mit den Ländern 
Niedersachsen. Schleswig- Holstein, 

Freie und Hansestadt Hamburg, Freie Hansestadt 
Bremen und dem Saarland 

Vom 19. Dezember 1990 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen. das 
hiermit verkündet wird: 

A.rtikel I 

Das Gesetz liber die Einführung einer gemeinschaftli~ 
ehen Klassenlotterie mit den Ländern Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein. Freie und Hansestadt Hamburg, 
Freie Hansestadt Bremen und dem Saarland vom 2. Okto­
ber 1947 (GS. KW. S. 672), geändert durch Gesetz vom 
20. Dezember 1966 (GV. NW. 1967 S. 3), wird wie folgt geän­
dert: 

1. Die C"berschrift erhält folgenden Vlortlaut: 
,.Ge:::.etL über die Veranstaltung einer gemeinschaftli­
(lwn Klassenlotterie" 

2. ~ 1 wird aufgehoben. 

:3 ~ 2 wird § 1 und erhält folgenden Wortlaut: 

,,§ 1 
Das Land ~-ordrhein-Westfalen veranstaltet mit ande­
fen Ländern der Bundesrepublik Deutschland eine ge­
meinschaftliche Klassenlotterie. 
Die Lotterieverordnung vom 1. Juni 1955 (GV. NW. 
S 119) findet auf die Lotterie keine Anwendung." 

4. ~ 3 Wird § 2, § 4 wird § 3. 

Artikel II 

Das Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

Dusseldorf, den 19. Dezember 1990 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

J ohannes Rau 

Der Finanzminister 

Heinz Schleußer 
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Verordnung 
über die Festsetzung der Umlage der 
Landwirtschaftskammer Rheinland 

für das Haushaltsjahr 1991 
(Umlagefestsetzungsverordnung 1991) 

Vom 28. Dezember 1990 

Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Umlagegesetzes vom 
17. Juli 1951 (GS. NW. S. 715), zuletzt geandert durch Ge­
setz vom 6. Oktober 1987 (GV. NW. S. 342), wird verordnet: 

§ 1 

Für die Landwirtschaftskammer Rheinland wird die 
Umlage für das Haushaltsjahr 1991 entsprechend dem Be­
schluß der Hauptversammlung der Landwirtschaftskam­
mer vom 14. Dezember 1990 auf 6,50 vom Tausend des auf 
volle hundert Deutsche Mark nach unten abgerundeten 
Einheitswertes festgesetzt. 

§2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1991 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 28. Dezember 1990 

Der Minister 
für Umwelt, Raumordnung 

und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Klaus Matthiesen 
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Bekanntmachu~g 
der Genehmigung der 3. Anderung 

des Gebietsentwicklungsplanes 
für den Regierungsbezirk Münster, 

Teilabschnitt Zentrales Münsterland 
(Änderung im Gebiet der Stadt Ibbenbüren) 

Vom 12. November 1990 

Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Miin­
ster hat in seiner Sitzung am 11. Juni 1990 die Aufstellung 
der 3. Anderung des Gebietsentwicklungsplanes für den 
Regierung;=;bezirk l\Iünster, Teilabschnitt Zentrales Mün­
sterland (Anderung im Gebiet der Stadt lbbenbüren), be­
schlossen. 

Diese Änderung habe ich mit Erlaß vom 5. November 
1990 - VI B 1 - 60.87.2 - gemäß § 16 Abs. 1 des Landespla­
nungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5. Oktober 1989 (GV. I\JW. S. 476) im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministern genehmigt. Gemäß 
§.16 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden die in der 
Anderung des Gebietsentwicklungsplanes enthaltenen 
Darstellungen mit der Bekanntmachung der Genehmi­
gung Ziele der Raumordnung und Landesplanung. 

Die 3. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den 
Regierungsbezirk Münster, Teilabschnitt Zentrales Mün­
sterland, wird beim Ministerium für Umwelt, Raumord­
nung und Landwirtschaft (Landesplanungsbehörde) in 
Düsseldorf, beim Regierungspräsidenten Münster (Be­
zirksplanungsbehörde), beim Oberkreisdirektor des Krei­
ses Steinfurt und beim Stadtdirektor der Stadt Ibbenbü­
ren zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses Ge­
setzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwicklungs­
planes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter 
Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres nach 
dieser Bekanntmachung beim RegierungspräsidentE;m 
Miinster (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht wor­
den ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Ge­
nehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldorf, den 12. November 1990 

Der Minister für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Ri tter 
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Bekanntmachung 
der Genehmigung der 17. Änderung 

des Gebietsentwicklungsplanes 
für den ~gierungsbezirk Düsseldorf 

(Anderung im Gebiet 
der Stadt Moers·Rheinpreussen -) 

Vom 15. November 1990 

Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Düssel­
dorf hat..in seiner Sitzung am 7. Juni 1990 die Aufstellung 
der 17. Anderung des Gebietsentwicklungsplanes für den 
Regierungsbezirk Düsseldorf (Änderung im Gebiet der 
Stadt Moers-Rheinpreussen -) beschlossen. 

Diese Änderung habe ich mit Erlaß vom 6. November 
1990 - VI B 1 - 60.436 - gemäß § 16 Abs. 1 des Landespla­
nungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5. Oktober 1989 (GV. NW. S. 476) im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministern genehmigt. Gemäß 
§.16 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden die in der 
Anderung des Gebietsentwicklungsplanes enthaltenen 
Darstellungen mit der Bekanntmachung der Genehmi­
gung Ziele der Raumordnung und Landesplanung. 

Die 17. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für 
den Regierungsbezirk Düsseldorf wird beim Ministerium 
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft (Landes­
planungsbehörde) in Düsseldorf, beim Regierungspräsi­
denten Düsseldorf (Bezirksplanungsbehörde), beim Ober­
kreisdirektor des Kreises Wesel und beim Stadtdirektor 
der Stadt Moers zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses Ge­
setzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwicklungs­
planes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter 
Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres nach 
dieser Bekanntmachung beim Regierungspräsidenten 
Düsseldorf (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldorf, den 15. November 1990 

Der Minister für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Ritte r 
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